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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.11.1956

Norm

ZPO §503 Z2 C2b

Rechtssatz

Keine Umwürdigung des Ergebnisses eines Lokalaugenscheines betre5end ein Geschäftslokal, wenn das

Berufungsgericht zusätzlich einen branchenkundigen Sachverständigen über die Eignung des Ersatzlokales vernimmt

und dadurch den Beweis nach seiner wirtschaftlichen Seite hin ergänzt.
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